
Anhang: Artikel Bau- und Zonenreglement

Art. 78 GBR, Zone fUr Skipisten und Langlauflolpe (Erg~nzungl

ln der Zone für Skipisten/Langlaufloipe wird wëhrend der Zeit, in der Schnee liegt, die Skipiste
bzw. Langlaufloipe angelegt. Bauten und Anlagen, die dem Skisport dienen, sind in dieser
Zone zulësslç.
Betreffend tectmiscne Beschneiung der Skipisten sind die Grunosëtze des Koordinationsblat­
tes D.10 des kantonalen Richtplans zu beTOcksichtigen und die entsprechenden Bewilligungs­
verîebren aurcnzuîûnten.

Projekte innerhalb der Grundwasserschutzzonen 52 und 53 mOssen durch ein hydrogeologi­
senes Gutachten begleilet werden.

ln ienen Sektoren der Zone ïûr 5kipisten, welche die Gewësserschutzzone 52 Oberlagern,
dûrîen keine Anlagen erstaflt oder Grabungen vorgenommen werden, welche die schOtzende
Deckschicht nachteilig verënoem.

lm Bereich der Skipiste und der Loipe sind oberirdische Bauten, Vertmderungen der Oberûa­
chenqestalt, feste Elnzaununqen, Lagerplàtze sowie weitere Massnahmen, die ein Anlegen
der Skipiste bzw. Langlaufloipe beh indern, untersagt. Einwachsende straucher und Baume im
Bereich der Skipiste/Loipe kënnen vom Pistenunterhaltsdienst entfernt werden. Der Eigentü­
mer ist vorgângig zu orientieren.

Die durch das Anlegen der Skipiste/Loipe verursachten landwirtschaftlichen Minderertr~ge

sind durch die Trëqerschaft der Pisten abzugelten. Bauten und Anlagen fOr den Skisport. wel­
che die landwirtschaftliche Nutzung beieintrëchnqen kônnen, sind môglichst zu vermeiden.

Art. 81 Naturschutzzone [Erganzung]

Die Naturschutzzone umfasst Zonen, die wegen ihrer Eigenart oder ihrer besonderen Pflan­
zen- oder Tiergesellschaften schOtzenswert sind. Bauten und Anlagen sind untersagt, wenn
sie nicht zur Wartung des Gebietes notwendig sind. Massnahmen wie z,B. Entwasserunqen,
Bewassenmçsantaçen und Gelandeverënderunqen sind nur gestattet, wenn sie dem Zonen­
zweck entsprechen.

lm Schutzgebiet "Wilerriebe" Fiescheralp dati keine maschinell prëpetierte Piste angalegt
werden, die technische Beschneiung ist in diesem Sektor untersagt. lm Sommer massen die
Br8unseggensümpfe zum Schutz vor TrittscMden eusqez ëunt werden.

Der Gemeinderat kann zusëtzticbe Schutzverordnungen fOr diese Gebiete erlassen, wenn
dies fOr den Schutz und die Pflege der Naturschutzzonen erforderlich isl.
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